
Kapitel 3.3.2   

Bestimmtheit der Nachfrist: "Umgehend" 

Nach § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Käufer wegen eines behebbaren Mangels der Kaufsache 
Schadensersatz statt der Leistung regelmäßig nur dann verlangen, wenn er dem Verkäufer zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung gesetzt hat. Der Bundesge-
richtshof hat im Urteil vom 12. August 2009 (VIII ZR 254/08) entschieden, dass es für die erfor-
derliche Fristsetzung ausreicht, wenn der Käufer den Verkäufer auffordert, „den Mangel ‚umge-
hend’ zu beseitigen. Die Angabe eines bestimmten (End-) Termins oder Zeitraums ist für die Be-
stimmung einer angemessenen Frist nicht erforderlich. Eine Frist ist ein bestimmter oder be-
stimmbarer Zeitraum. Mit der Aufforderung zur umgehenden Nacherfüllung wird eine zeitliche 
Grenze gesetzt, die aufgrund der jeweiligen Umstände des Einzelfalls bestimmbar ist. Dem 
Zweck der Fristsetzung, dem Schuldner vor Augen zu führen, dass er die Leistung nicht zu einem 
beliebigen Zeitpunkt erbringen kann, sondern dass hierfür eine zeitliche Grenze besteht, wird auf 
diese Weise hinreichend Genüge getan.“  


